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maximale Reduzierung der vorhandenen Kredite für 
Planwidrigkeiten vorsieht und diese Anordnung einge
halten wurde. Die Bestätigung der Quartalskreditpläne 
der Bezirksbauämter hat bis zum 24. Werktag des letz
ten Monats vor Beginn eines jeden Quartals zu er
folgen.

(2) Sofern in den Vorschlägen für die Quartalskredit
planung eine Entwicklung der Kredite enthalten ist, 
die trotz der bereits eingeleiteten und noch vorgesehe
nen Maßnahmen die Einhaltung der Zielstellung des 
Jahreskreditplanes bis Jahresende nicht gewährleistet, 
sind die Direktoren der Bezirksfilialen der Deutschen 
Investitionsbank nicht berechtigt, die Quartalskredit
pläne der Bezirksbauämter zu bestätigen. Sie haben 
die Vorschläge für die Quartalskreditpläne mit einer 
Stellungnahme des Vorsitzenden des Rates des Bezir
kes an die Zentrale der Deutschen Investitionsbank 
einzureichen, die ihrerseits nach Abstimmung mit dem 
Ministerium für Bauwesen die Entscheidung trifft. 
Die Zentrale der Deutschen Investitionsbank informiert 
die Direktoren der Bezirksfilialen der Deutschen In
vestitionsbank über das Abstimmungsergebnis und 
legt fest, ob eine Bestätigung des Quartalskreditplanes 
erfolgen kann.

(3) Die Direktoren der Bezirksfilialen der Deutschen 
Investitionsbank sind berechtigt, die Bestätigung der 
Quartalskreditpläne der Bezirksbauämter von der Er
füllung bestimmter Auflagen durch die Bezirksbau
direktoren abhängig zu machen. Bei Nichterfüllung der 
Auflagen sind von den Direktoren der Bezirksfilialen 
der Deutschen Investitionsbank Sanktionen auf der 
Grundlage der geltenden Kreditanordnung einzuleiten. 
Gleichzeitig ist der Vorsitzende des Rates des Bezirkes 
zu informieren.

(4) Die Bezirksbaudirektoren sind berechtigt, mit der 
Bestätigung der Quartalskreditpläne der VEB die Er
teilung von Auflagen zu verbinden. Sie sind verpflich
tet, die von den Direktoren der Bezirksfilialen der 
Deutschen Investitionsbank erteilten Auflagen bei der 
Bestätigung der Quartalskreditpläne der VEB zu be
rücksichtigen.

(5) Nach Bestätigung des Quartalskreditplanes des 
Bezirksbauamtes gemäß Abs. 1 hat der Bezirksbau
direktor die Quartalskreditpläne der VEB bis zum letz
ten Werktag vor Beginn eines jeden Quartals zu be
stätigen. Erfolgt die Bestätigung gemäß Abs. 2, so sind 
die Quartalskreditpläne der VEB bis zum 5. Werktag 
Im ersten Monat des geplanten Quartals zu bestätigen. 
Liegt die Bestätigung des Direktors der Bezirksfiliale 
der Deutschen Investitionsbank zu diesem Zeitpunkt 
nicht vor, so erfolgt eine vorläufige Bestätigung.

(6) Den zuständigen Filialen bzw. Zweigstellen der 
Deutschen Investitionsbank ist eine bestätigte Aus
fertigung des Quartalskreditplanes der VEB durch den 
Bezirksbaudirektor zu übergeben. Gleichzeitig sind die 
zuständigen Filialen bzw. Zweigstellen der Deutschen 
Investitionsbank über die gemäß Absätzen 3 und 4 er
teilten Auflagen zu informieren.

§ 6

• Kontrolle der Quartalskreditpläne

(1) Die Leiter der VEB sind für die Einhaltung der 
ihnen bestätigten Quartalskreditpläne verantwortlich.

(2) Die Bezirksbaudirektoren sind dafür verantwort
lich, daß die Quartalskreditpläne der Bezirksbauämter 
eingehalten werden.

(3) Die Abrechnung und Kontrolle der Einhaltung der 
Quartalskreditpläne ist in die Analysentätigkeit sowie 
in die Rechenschaftslegungen der verantwortlichen Lei
ter einzubeziehen.

Sonstige Bestimmungen

§ 7
Für die zur Zeit von der Deutschen Notenbank 

finanzierten VEB der Baumaterialienindustrie werden 
die Aufgaben gemäß dieser Anordnung durch die 
Deutsche Notenbank wahrgenommen.

§ 8

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft.

Berlin, den 4. November 1966

Der Minister für Bauwesen
J u n k e r

Anordnung 
über die Quartalskasscnplanung in den 

Bezirksbauämtern und den ihnen unterstehenden 
volkseigenen Betrieben.

Vom 4. November 1966

Auf Grund der Anordnung vom 1. Oktober 1966 über 
die vorläufige Regelung der Finanzierung der Bezirks
bauämter und deren volkseigene Betriebe sowie staat
liche Einrichtungen (GBl. Ill S. 53) wird im Einver
nehmen mit dem Minister der Finanzen folgendes an
geordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für die Bezirksbauämter und 
die ihnen unterstehenden volkseigenen Betriebe (nach
folgend VEB genannt).

§ 2

Erarbeitung der Quartalskassenpläne

Grundlage für die Aufstellung der Quartalskassen
pläne der VEB und der Bezirksbauämter sind der 
erreichte Erfüllungsstand der materiellen und finan
ziellen Kennziffern in den Vorquartalen, die Ein
schätzung über die Entwicklung der Planerfüllung im 
zu planenden Quartal, die festgelegte Zielsetzung des 
Jahresplanes sowie die für das Planjahr vorgesehenen 
Zuwachsraten gegenüber dem Ist des Vorjahres, be
zogen auf das jeweilige Quartal.

§3
Aufstellung der Quartalskassenpläne durch die VEB

(1) Die Leiter der VEB haben vor Beginn eines je
den Quartals einen nach Monaten aufgeteilten Quartals
kassenplan aufzustellen, der alle Finanzbeziehungen


